
Stiftung ZHAW 

Organisationsreglement 
gültig ab 19. Mai 2020

___________________________________________________________________ 
Art. 1 Zweck 
Dieses Reglement regelt gestützt auf 
Art. 6 Abs. 3 der Statuten die Einzel-
heiten der Organisation, der Ge-
schäftsleitung, der Geschäftsstelle und 
ihrer Aufgaben im Rahmen der beste-
henden Statuten der Stiftung. 

Organisation der Stiftung 

Art. 2 Organe der Stiftung 
Die Organe der Stiftung sind: 

a) Der Stiftungsrat;
b) Die Geschäftsleitung;
c) Die Geschäftsstelle;
d) Die Kontrollstelle.

Stiftungsrat 

Art. 3 Zusammensetzung des Stif-
tungsrates 

Der Stiftungsrat besteht aus mindes-
tens zehn Mitgliedern. Folgende Funk-
tionen werden vergeben: 

a) Präsident1;
b) Vizepräsident;
c) Quästor;
d) weitere Mitglieder.

Der Stiftungsrat konstituiert und 
ergänzt sich nach Konsultation von 
Wirtschaftsverbänden und 
Ehemaligenorganisationen selbst 
(Kooptation). Die Hochschule und die 
ALUMNI ZHAW schlagen je ihre 
Vertretung im Stiftungsrat vor.

Art. 4 Amtsdauer 

1
 Der Lesbarkeit halber wird im vorliegenden 
Reglement lediglich die männliche Form ver-
wendet. Es ist damit selbstverständlich auch 
die weibliche Form mitgemeint. 

Die Amtsdauer eines Mitgliedes des 
Stiftungsrates beträgt vier Jahre; wie-
derholte Wiederwahl ist zulässig. Die 
Amtsdauer endet zudem nach Rück-
tritt, Abberufung, Verlust der Hand-
lungsfähigkeit oder Tod. 

Art. 5 Kompetenzen 

Der Stiftungsrat kann Teile des Stif-
tungsvermögens im Rahmen des Stif-
tungszweckes einer Zweckbindung 
unterstellen und die Kompetenz über 
die Verwendung der zweckgebunde-
nen Teile des Stiftungsvermögens 
Ausschüssen übertragen. 

Beschlüsse eines Ausschusses über 
die Verwendung von zweckgebunde-
nen Teilen des Stiftungsvermögens 
bedürfen der Genehmigung durch den 
Stiftungsrat. 

Der Stiftungsrat wählt den Geschäfts-
führer der Geschäftsstelle. 

Der Stiftungsrat entscheidet gemäss 
den Bestimmungen der Statuten und 
dieses Reglements in allen die Stiftung 
betreffenden Angelegenheiten, welche 
nicht einem anderen Organ übertragen 
worden sind. 

Art. 6 Vertretung 
Der Stiftungsrat vertritt die Stiftung 
nach aussen. 

Er bestimmt die zeichnungsberech-
tigten Personen. Es besteht Kollektiv-
zeichnungsrecht zu zweien. 

Art. 7 Sitzungen 
Der Stiftungsrat tritt auf Einladung des 
Präsidenten zusammen. In der Regel 
findet mindestens eine Sitzung jährlich 
statt. Fünf Mitglieder des Stiftungsrates 
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können unter Angabe der Gründe die 
Einberufung einer Sitzung verlangen. 
Zirkularbeschlüsse sind zulässig. Zu 
einem gültigen Zirkularbeschluss 
braucht es Einstimmigkeit aller Mitglie-
der (vgl. dazu Art. 12). 

Art. 8 Vorsitz 
Den Vorsitz in den Sitzungen des Stif-
tungsrates führt dessen Präsident, bei 
dessen Verhinderung der Vizepräsi-
dent. 

Art. 9 Beschlussfähigkeit 
Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, 
wenn mindestens die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine 
Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder, soweit 
nicht gemäss Art. 8 oder Art. 9 der Sta-
tuten eine qualifizierte Mehrheit vorge-
schrieben ist. Bei Stimmengleichheit 
hat der Präsident den Stichentscheid. 

Art. 10 Ausstandspflicht 
Bei Interessenkollisionen tritt das be-
treffende Mitglied des Stiftungsrates in 
den Ausstand.  

Art. 11 Einladung 
Über Traktanden, welche nicht wenigs-
tens 10 Tage vor der Sitzung des Stif-
tungsrates durch schriftliche Mitteilung 
(inkl. Telefax und e-Mail) den Mitglie-
dern des Stiftungsrates zur Kenntnis 
gebracht wurden, können ohne Zu-
stimmung aller Mitglieder des Stif-
tungsrates keine Beschlüsse gefasst 
werden. Gleiches gilt auch für nicht 
traktandierte Geschäfte. 

Art. 12 Zirkularbeschlüsse 
Beschlüsse des Stiftungsrates zu 
einem gestellten Antrag können auch 
auf dem Wege eines Zirkular-
beschlusses gefasst werden. Zur 
gültigen Beschlussfassung auf dem 
Zirkulationsweg bedarf es die Mehrheit 
aller Mitglieder des Stiftungsrates.

Art. 13 Protokoll 
Über die Verhandlungen und Be-
schlüsse des Stiftungsrates ist ein Pro-
tokoll zu führen, das vom Vorsitzenden 
der Sitzung zu unterzeichnen ist. Das 
Protokoll und die Zirkularbeschlüsse 
sind aufzubewahren. 
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Art. 14 Aufgaben des Präsidenten 
des Stiftungsrates 

Der Präsident hat die folgenden Auf-
gaben: 

a) Vorsitz an Sitzungen des Stiftungs-
rates und der Geschäftsleitung;

b) Erstellung des Jahresberichtes.

Art. 15 Aufgaben des Quästors 
Der Quästor hat die folgenden Aufga-
ben: 

a) Überwachung der Buchhaltung
b) Erstellung von Jahresabschluss und

Budget;
c) Überwachung der Anlagepolitik;
d) Verantwortung für die Einhaltung

der Bestimmungen im Bereich
Buchführung, Steuern und Steuer-
befreiung und gegebenenfalls An-
passung der Verfahren.

Geschäftsleitung 

Art. 16 Zusammensetzung und 
             Kompetenzen der                                                                  
uuuuuuGeschäftsleitung                     
Die Geschäftsleitung ist das operative 
Führungsorgan der Stiftung und be-
steht aus dem Präsidenten, dem 
Vizepräsidenten, dem Quästor, dem 
Rektor der ZHAW, einem Vertreter der 
ALUMNI, dem Geschäftsführer der 
Geschäftsstelle und eventuell weiteren 
Mitgliedern. In Bezug auf die 
Amtsdauer gilt Art. 4 entsprechend. 

Die Geschäftsleitung ist beschlussfä-
hig, wenn mindestens die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend ist. Sie fasst ihre 
Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder. Bei Stim-
mengleichheit hat der Präsident den 
Stichentscheid. 

Die Geschäftsleitung trifft sich in der 
Regel einmal pro Quartal und stimmt 
mit dem einfachen Mehr über Vorlagen 
ab. Bei Stimmengleichheit hat der Prä-
sident den Stichentscheid. Im Übrigen 
gelten für die Sitzungen der Geschäfts-
leitung die Bestimmungen der Art. 7, 
10 und 12–13 entsprechend. 

Die Geschäftsleitung nimmt folgende 
Aufgaben war: 

a) Ausarbeitung von Konzept und Stra-
tegie sowie Antragstellung zu Han-
den des Stiftungsrates;

b) Kontrolle über die Geschäftstätigkeit
der Geschäftsstelle;

c) Vergabekompetenz von Geldern im
Rahmen im Rahmen des bewilligten
Budgets bis Fr. 100'000.– pro Jahr.

Die Geschäftsleitung kann nach Bedarf 
Ausschüsse und Gremien bilden sowie 
Weisungen und Merkblätter erstellen. 
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Geschäftsstelle 

Art. 17 Zusammensetzung der Ge-
schäftsstelle 

Die Geschäftsstelle besteht aus min-
destens einer Person, dem Geschäfts-
führer.  

Die Funktion des Geschäftsführers 
kann von einem Mitglied des Stiftungs-
rates wahrgenommen werden. 

Art. 18 Aufgaben der Geschäftsstel-
le 

Die Geschäftsstelle ist das ausführen-
de Organ der Stiftung. Sie hat die fol-
genden Aufgaben: 

a) Sie führt sämtliche Stiftungsgeschäf-
te im Sinne von Stiftungsrat, Ge-
schäftsleitung und Stiftungszweck;

b) Sie vollzieht die Beschlüsse des
Stiftungsrats und der Geschäftslei-
tung.

Im Speziellen ist die Geschäftsstelle 
zuständig für: 

a) Akquisition von Fördergeldern;
b) Erledigung von administrativen Auf-

gaben;
c) Führung der Buchhaltung;
d) Ausgabekompetenz bis Fr. 5'000.–

pro Position im Rahmen des Bud-
gets mit Einzelunterschrift, darüber
kollektiv zu zweien.

Der Geschäftsführer ist zuständig für: 

a) Die Abwicklung der Aufgaben der
Geschäftsstelle;

b) Die zweckdienliche Verwendung
des Budgets der Geschäftsstelle;

c) Die Kontaktstelle zur ZHAW und
ALUMNI;

d) Die Anstellung und Führung des
Personals der Geschäftsstelle.

Revisionsstelle 

Art. 19 Aufgaben der  
Revisionsstelle 
Die Revisionsstelle überprüft jährlich 
die Geschäftsführung und die Jahres-
rechnung der Stiftung und erstattet 
über ihre Feststellungen dem Stif-
tungsrat Bericht. 

Art. 20 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Ja-
nuar und endet jeweils am 31. Dezem-
ber. 

Art. 21 Bisherige Organisationsreg-
lemente 
Dieses Reglement ersetzt das Regle-
ment vom 27. März 2013.
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Winterthur, den 19. Mai 2020 
Der Präsident: 

Der Vizepräsident: 

Pierre Rappazzo Christoph Busenhart




